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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mitte 2017 legte der Bundesrat seine Vorstellungen zum neuen Bundesgesetz über
genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) vor. Das sich seit zehn Jahren in
Kraft befindliche GUMG bedürfe einer Angleichung an neuere medizinische
Forschungs- und Behandlungsmöglichkeiten, das befand die WBK des Nationalrates, als
sie bereits 2011 ihre gleichlautende Motion formuliert hatte. Die Regierung kam mit der
vorgelegten Totalrevision diesem Auftrag nach. Ein wichtiger Aspekt der Vorlage war der
Umgang und die Regelung von kommerziellen Angeboten (ohne medizinische
Indikation), so genannte "Direct-to-Consumer-Gentests", die häufig unkompliziert über
Internetdienstleister bezogen werden können.
Im Gesetz sollen keine umfassenden Verbote statuiert werden, jedoch die Zulässigkeit
von Untersuchungen geklärt werden. Dies betrifft vorwiegend Untersuchungen, die bis
anhin noch nicht dem GUMG unterstellt waren. Mindestanforderungen an alle
genetischen Untersuchungen sollen den Schutz der Persönlichkeit sicherstellen. Die
Regelung neuer Angebote – eben auch ausserhalb des medizinischen Bereichs –
bedeutet eine Erweiterung des Geltungsbereichs des GUMG. Ausgegrenzt bleiben
jedoch Untersuchungen, die bereits in anderen Gesetzen geregelt sind (z. B.
Fortpflanzungsmedizin, Strafrecht). 
Im Vorfeld der Erarbeitung der vorliegenden Version hatte der Bundesrat mehrere
Studien in Auftrag gegeben. Damit wurden einerseits datenschutzrechtliche Aspekte
erörtert, andererseits auch Marktanalysen vorgenommen. Separat wurde auch geprüft,
inwiefern genetische Untersuchungen ausserhalb der Anwendungsbereiche des GUMG
überhaupt rechtlich zulässig waren. Die Expertenkommission für genetische
Untersuchungen beim Menschen (GUMEK) hatte bereits 2013 einige Empfehlungen
hinsichtlich der bevorstehenden Revision abgegeben.

Das Vernehmlassungsverfahren wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt, wobei etwas
über 100 Antworten eingingen. Die Rückmeldung an das EDI war dabei einigermassen
komfortabel: kein Vernehmlasser lehnte die Vorlage kategorisch ab. Gleichwohl gingen
zahlreiche Änderungsvorschläge ein. Ausdrückliche Zustimmung fanden vor allem die
Bestimmungen zum Patienten- und Persönlichkeitsschutz sowie damit einhergehend
die Massnahmen zur Eindämmung von Missbrauch. Neuerungen im Bereich der
Pränataldiagnostik wurden zahlreich kommentiert. Dort wurden verschiedene
Präzisierungen und Verschärfungen vorgenommen. Es ist beispielsweise vorgesehen,
dass vorgeburtlich nur Eigenschaften (sprich, genetische Auffälligkeiten) abgeklärt
werden dürfen, welche die Gesundheit des Ungeborenen direkt und (neu) auch
wesentlich beeinträchtigen. Darüber hinaus wird die pränatale Gewebetypisierung
(hinsichtlich einer geplanten postnatalen Blutstammzelltransplantation für ein krankes
Geschwister) "ausdrücklich zulässig". Eine weitere, zentrale Änderung betrifft die
Feststellung des Geschlechts des Embryos, das der schwangeren Frau nicht vor Ablauf
der 12. Schwangerschaftswoche mitgeteilt werden darf. 1
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1) BBl, 2017, S. 5597 ff.; Medienmitteilung BAG vom 05.07.2017; Vernehmlassungsbericht BAG vom 01.02.2016
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